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1. Instanz
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2. Instanz

Aktenzeichen L 10 AL 47/00
Datum 31.01.2003

3. Instanz

Datum -

Das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 8. Dezember 1999 wird aufgehoben. Die
Klage wird abgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten haben die Beteiligten einander
nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die RechtmÃ¤Ã�igkeit eines Aufhebungs- und Erstattungsbescheides.

Die 1969 geborene KlÃ¤gerin war bis zum 30. MÃ¤rz 1992 als Chemielaborantin
beschÃ¤ftigt. Nach dem Bezug von Arbeitslosengeld (Alg) nahm sie vom 01. MÃ¤rz
1993 bis zum 04. MÃ¤rz 1994 an einer Anpassungsfortbildung im Bereich Mess- und
Analysetechnik teil. HierfÃ¼r gewÃ¤hrte ihr die Beklagte Unterhaltsgeld und
Lehrgangskosten. AnschlieÃ�end bezog sie â�� unterbrochen durch eine ABM-
TÃ¤tigkeit als Datenerheberin in einem Umfang von 32 Wochenstunden vom 18. Juli
1994 bis zum 17. Juli 1995 â�� erneut Alg. Vom 14. August 1995 bis zum 19. Juni
1996 besuchte sie eine Fachoberschule und erhielt Leistungen nach dem
BundesausbildungsfÃ¶rderungsgesetz. Vom 20. Juni 1996 an bezog sie erneut Alg.
Wegen der ErschÃ¶pfung des Anspruchs auf Alg am 15. MÃ¤rz 1997 beantragte sie
am 24. Februar 1997 Arbeitslosenhilfe (Alhi). Dabei gab sie an, das Merkblatt fÃ¼r
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Arbeitslose â��Ihre Rechte â�� Ihre Pflichtenâ�� erhalten und von seinem Inhalt
Kenntnis genommen zu haben.

Mit Bescheid vom 27. Februar 1997 bewilligte die Beklagte der KlÃ¤gerin ab dem
17. MÃ¤rz 1997 Alhi i.H.v. 228,60 DM wÃ¶chentlich. Zum 06. Oktober 1997 teilte
die KlÃ¤gerin der Beklagten die Aufnahme eines Studiums mit. Aufgrund einer
Ã�berschneidungsmitteilung wurde der Beklagten eine TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin
vom 01. April 1997 bis zum 31. August 1997 bei der L G (GmbH) bekannt. Die
GmbH teilte mit, die KlÃ¤gerin sei in diesem Zeitraum als Praktikantin unentgeltlich
beschÃ¤ftigt gewesen. Das versicherungspflichtige Entgelt sei fiktiv zur Berechnung
der BeitrÃ¤ge zur Krankenversicherung und Rentenversicherung festgestellt
worden. Die TÃ¤tigkeit sei von Montag bis Freitag 40 Stunden in der Woche
ausgeÃ¼bt worden und von vornherein bis zum â��Herbst 1997â�� wegen des
Beginns des Studiums befristet gewesen. Die KlÃ¤gerin habe das Vorpraktikum zum
Studium an einer Fachhochschule benÃ¶tigt. Im Rahmen der AnhÃ¶rung teilte die
KlÃ¤gerin mit, da sie von der GmbH keine VergÃ¼tung erhalten habe, sei sie sich
keiner Verletzung der Anzeigepflicht bewusst gewesen.

Durch Bescheid vom 29. September 1998 hob die Beklagte die Bewilligung von Alhi
fÃ¼r die Zeit vom 01. April bis 31. August 1997 ganz auf, weil die Voraussetzungen
fÃ¼r die Leistung weggefallen seien. WÃ¤hrend der DurchfÃ¼hrung des Praktikums
habe die KlÃ¤gerin der Arbeitsvermittlung nicht zur VerfÃ¼gung gestanden und
keinen Leistungsanspruch gehabt. Die Aufhebung des Bescheides mit Wirkung vom
Zeitpunkt der Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse beruhe auf Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
Sozialgesetzbuch/Zehntes Buch (SGB X) und Â§ 251 Abs. 3
ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz (AFG), weil die KlÃ¤gerin habe erkennen kÃ¶nnen, dass
ihr die Leistung nicht mehr zugestanden habe. Sie habe diese deshalb i.H.v.
4.991,10 DM gemÃ¤Ã� Â§ 50 SGB X zu erstatten.

Mit dem Widerspruch hiergegen machte die KlÃ¤gerin geltend, objektive
VerfÃ¼gbarkeit werde durch TÃ¤tigkeiten im kulturellen, kÃ¼nstlerischen,
sportlichen oder gesellschaftlichen Bereich nicht ausgeschlossen. Auch wÃ¤hrend
der Praktikumszeit sei ihre objektive VerfÃ¼gbarkeit nicht entfallen. Sie habe die
TÃ¤tigkeit jederzeit ohne grÃ¶Ã�ere Nachteile beenden kÃ¶nnen.

Durch Widerspruchsbescheid vom 10. Februar 1999 wies die Beklagte den
Widerspruch zurÃ¼ck. Die KlÃ¤gerin sei weder arbeitslos gewesen, noch habe sie
der Arbeitsvermittlung zur VerfÃ¼gung gestanden. Ein Arbeitnehmer sei nicht
arbeitslos, wenn er eine TÃ¤tigkeit ausÃ¼be, die die Grenze von weniger als 18
Stunden wÃ¶chentlich Ã¼berschreite. Dies sei bei der TÃ¤tigkeit als Praktikantin
der Fall gewesen. Die KlÃ¤gerin habe der Arbeitsvermittlung auch nicht zur
VerfÃ¼gung gestanden. Objektive VerfÃ¼gbarkeit bedeute, dass der Arbeitslose
durch nichts gehindert sein dÃ¼rfe, ohne Verzug eine zumutbare BeschÃ¤ftigung
aufzunehmen. Nicht ausreichend sei eine Lage, die gegenwÃ¤rtig berufliches
TÃ¤tigsein ausschlieÃ�e und auf die HerbeifÃ¼hrung der fehlenden objektiven
Vermittelbarkeit erst zu dem Zeitpunkt abstelle, an dem dem Arbeitslosen ein
Arbeitsangebot unterbreitet werde. Durch das Vollzeitpraktikum sei die KlÃ¤gerin
nicht mehr in der Lage gewesen, eine die Beitragspflicht begrÃ¼ndende
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BeschÃ¤ftigung auszufÃ¼hren. Die KlÃ¤gerin habe grob fahrlÃ¤ssig gehandelt, weil
sie die Aufnahme des Praktikums nicht gemeldet habe.

Mit der dagegen zum Sozialgericht Berlin erhobenen Klage hat die KlÃ¤gerin
geltend gemacht, dass sie trotz Vollzeitpraktikum arbeitslos gewesen sei, weil die
Teilnahme an einem studienvorbereitenden Praktikum keine BeschÃ¤ftigung i.S.d. 
Â§ 101 AFG darstelle. Jedenfalls habe sie davon ausgehen dÃ¼rfen, dass die
Teilnahme an einem nur wenige Monate dauernden Praktikum keinen Einfluss auf
ihren Alhi-Anspruch habe. Die GmbH bestÃ¤tigte unter dem 17. Februar 1999, das
die KlÃ¤gerin die TÃ¤tigkeit zu jeder Zeit hÃ¤tte beenden kÃ¶nnen, um dem
Arbeitsamt zur VerfÃ¼gung zu stehen.

Durch Urteil vom 08. Dezember 1999 hat das Sozialgericht die angefochtenen
Bescheide aufgehoben. Es kÃ¶nne dahingestellt bleiben, ob durch die Aufnahme
des Praktikums die Voraussetzungen fÃ¼r den Anspruch auf Alhi weggefallen seien,
weil der KlÃ¤gerin nicht vorgeworfen werden kÃ¶nne, dass sie die vorgeschriebene
Pflicht zur Mitteilung wesentlicher fÃ¼r sie nachteiliger Ã�nderungen vorsÃ¤tzlich
oder grob fahrlÃ¤ssig verletzt habe. Anhand des Merkblattes habe sie nicht
erkennen kÃ¶nnen, dass die Aufnahme des Praktikums meldepflichtig gewesen sei.
Es handele sich dabei weder um eine NebenbeschÃ¤ftigung noch um den Besuch
einer Schule oder Hochschule. Nur fÃ¼r diese FÃ¤lle enthalte das Merkblatt
Hinweise. Die KlÃ¤gerin habe auch nicht grob fahrlÃ¤ssig verkannt, dass der
Anspruch auf Alhi durch die Aufnahme des Praktikums weggefallen sei. Grobe
FahrlÃ¤ssigkeit kÃ¶nne nur dann angenommen werden, wenn das Merkblatt fÃ¼r
Arbeitslose einen entsprechenden Hinweis enthalten oder die KlÃ¤gerin ein
Arbeitsentgelt erhalten hÃ¤tte.

Mit der Berufung vom 28. Februar 2000 gegen das am 09. Februar 2000 zugestellte
Urteil macht die Beklagte geltend, auch wenn die Aufnahme eines Praktikums nicht
ausdrÃ¼cklich im Merkblatt genannt werde, habe die KlÃ¤gerin nicht davon
ausgehen dÃ¼rfen, dass das Praktikum keine Auswirkungen auf den
Leistungsanspruch habe. Im Merkblatt werde ausgefÃ¼hrt, dass sowohl die
Aufnahme einer Arbeit (selbst ProbearbeitsverhÃ¤ltnisse), die AusÃ¼bung einer
NebenbeschÃ¤ftigung, selbst wenn diese nicht steuer- oder
sozialversicherungspflichtig sei, als auch der Besuch einer AusbildungsstÃ¤tte als
SchÃ¼ler oder Student mitzuteilen seien. Dass die Aufnahme eines unentgeltlichen
Praktikums der Ã�bernahme einer Arbeit, zumindest jedoch der AusÃ¼bung einer
nicht steuer- oder sozialversicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung gleichzusetzen
und damit anzeigepflichtig sei, habe auch fÃ¼r die KlÃ¤gerin mehr als
nahegelegen. Mit der Aufnahme des Praktikums sei die VerfÃ¼gbarkeit gemÃ¤Ã� 
Â§ 103 AFG weggefallen. Im Ã�brigen bestÃ¼nden Zweifel, ob die KlÃ¤gerin
tatsÃ¤chlich auch bereit gewesen sei, ihr Praktikum zur Aufnahme einer
beitragspflichtigen BeschÃ¤ftigung abzubrechen. Angesichts des beruflichen
Werdeganges sei vielmehr davon auszugehen, dass sie von Anfang an auf die
Aufnahme des Studiums hingearbeitet und demzufolge nicht die Absicht gehabt
habe, das Praktikum, das nach ihrem Vortrag notwendige Voraussetzung fÃ¼r die
anschlieÃ�ende Aufnahme des Studiums gewesen sei, tatsÃ¤chlich fÃ¼r eine
Arbeitsaufnahme zu beenden. AuÃ�erdem sei die KlÃ¤gerin fÃ¼r das Arbeitsamt
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nicht erreichbar gewesen. Im Jahre 1997 hÃ¤tten noch die Regelungen des AFG
gegolten. Daher sei es erforderlich gewesen, dass die KlÃ¤gerin sich zum Zeitpunkt
des regelmÃ¤Ã�igen Posteinganges zwischen 12.00 und 14.00 Uhr in ihrer
Wohnung aufgehalten habe. Dies sei aber nicht der Fall gewesen, da sie selbst
vortrage, die Wohnung morgens bzw. vormittags zur AusÃ¼bung des Praktikums
verlassen zu haben und erst nachmittags bzw. abends zurÃ¼ckgekehrt zu sein. Die
Anwesenheit ihres Freundes zum Zeitpunkt des Posteingangs sei unerheblich, selbst
wenn dieser bereit gewesen sei, die KlÃ¤gerin sofort von einem Arbeitsangebot zu
unterrichten.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 08. Dezember 1999 aufzuheben und die
Klage abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend. ErgÃ¤nzend macht sie geltend,
dass es sich bei dem Studium der Wirtschaftskommunikation um einen Studiengang
mit numerus clausus handele, so dass keinesfalls sicher gewesen sei, dass sie einen
Studienplatz erhalte. Sie habe nicht grob fahrlÃ¤ssig die Aufnahme des Praktikums
nicht mitgeteilt. FÃ¼r die Annahme grob fahrlÃ¤ssigen Verhaltens sei es nicht
ausreichend, dass ein Praktikum den im Merkblatt fÃ¼r Arbeitslose ausdrÃ¼cklich
mitgeteilten anzeigepflichtigen TÃ¤tigkeiten â��gleichzusetzenâ�� sei. Zum
Nachweis des Umstandes, dass sie tatsÃ¤chlich bereit gewesen sei, das Praktikum
abzubrechen und eine andere TÃ¤tigkeit aufzunehmen, hat sie eine Reihe von
Bewerbungsschreiben vorgelegt. AuÃ�erdem sei sie bereit gewesen, eine
TeilzeitbeschÃ¤ftigung aufzunehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten der RechtsausfÃ¼hrungen und der
Sachdarstellung wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der Verwaltungsakte der
Beklagten (Stamm-Nr.: ) Bezug genommen. Diese haben im Termin vorgelegen und
waren Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung der Beklagten ist begrÃ¼ndet. Zu Unrecht hat das
Sozialgericht entschieden, der Aufhebungs- und Erstattungsbescheid der Beklagten
vom 29. September 1998 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 10.
Februar 1999 sei rechtswidrig, weil der KlÃ¤gerin kein grob fahrlÃ¤ssiges Verhalten
vorzuwerfen sei.

Rechtsgrundlage des angefochtenen Bescheides ist Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB X
i.V.m. Â§ 330 Abs. 3 SGB III (In Kraft getreten zum 01. Januar 1998 gemÃ¤Ã� Artikel
83 des ArbeitsfÃ¶rderungs-Reformgesetzes vom 24. MÃ¤rz 1997, BGBl. I Seite 594).
Danach ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung mit Wirkung vom Zeitpunkt einer
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wesentlichen Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen und rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die
bei seinem Erlass vorgelegen haben, aufzuheben, soweit der Betroffene einer durch
Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher fÃ¼r ihn
nachteiliger Ã�nderungen der VerhÃ¤ltnisse vorsÃ¤tzlich oder grob fahrlÃ¤ssig nicht
nachgekommen ist.

Vorliegend ist insofern eine wesentliche Ã�nderung in den VerhÃ¤ltnissen, die bei
Bewilligung der Alhi mit Bescheid vom 27. Februar 1997 vorgelegen haben,
eingetreten, als die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend der Zeit des Praktikums vom 01. April bis
31. August 1997 der Arbeitsvermittlung nicht zur VerfÃ¼gung gestanden hat.
Objektive VerfÃ¼gbarkeit i.S.d. Â§ 103 AFG, der noch bis zum 31. Dezember 1997
anzuwenden war, bedeutet nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl.
SozR 4100 Â§ 103 Nr. 46 m.w.N.), der der erkennende Senat sich anschlieÃ�t, dass
der Arbeitslose durch nichts gehindert sein darf, ohne Verzug eine gemÃ¤Ã� Â§ 103
AFG zumutbare BeschÃ¤ftigung aufzunehmen. Er muss sich der
VermittlungstÃ¤tigkeit des Arbeitsamtes aktuell zur VerfÃ¼gung halten.
Beschrieben wird damit folglich ein Zustand der VerhÃ¤ltnisse des Arbeitslosen, wie
er von vornherein tÃ¤glich vorhanden sein muss. Nicht ausreichend ist deshalb eine
Lage, die gegenwÃ¤rtig berufliches TÃ¤tigsein ausschlieÃ�t und auf die
HerbeifÃ¼hrung der bislang fehlenden objektiven Vermittelbarkeit erst zu dem
Zeitpunkt abstellt, an dem dem Arbeitslosen ein Arbeitsangebot unterbreitet wird.
Vielmehr mÃ¼ssen alle Anspruchsvoraussetzungen an jedem Tag, fÃ¼r den Alg
bzw. Alhi erbracht werden soll, in vollem Umfang vorliegen.

Danach unterliegt es keinem Zweifel, dass die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend des Praktikums
nicht in diesem Sinne verfÃ¼gbar war. Ihre objektive VerfÃ¼gbarkeit hÃ¤tte
nÃ¤mlich erst ab dem Zeitpunkt bestanden, zu dem sie das Praktikum abgebrochen
hÃ¤tte. Eine solche Lage ist aber im Sinne der zitierten Rechtsprechung gerade
nicht ausreichend, um die objektive VerfÃ¼gbarkeit bejahen zu kÃ¶nnen. Nicht
entscheidungserheblich ist daher, ob die KlÃ¤gerin das Praktikum jederzeit hÃ¤tte
abbrechen kÃ¶nnen. Auch auf einen entsprechenden Willen kommt es nicht an.
Ebensowenig kann die KlÃ¤gerin sich mit Erfolg auf die von ihr zitierte
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (SozR 4100 Â§ 103 Nr. 42) berufen. Denn
in dieser Entscheidung hat es lediglich Bedenken angemeldet, ob eine nur wenige
Monate dauernde planvolle TÃ¤tigkeit, insbesondere bei Langzeitarbeitslosen, der
objektiven VerfÃ¼gbarkeit entgegensteht. Es brauchte Ã¼ber diese Frage aber
nicht zu entscheiden, da beim KlÃ¤ger des dortigen Verfahrens die objektive
VerfÃ¼gbarkeit aus anderen GrÃ¼nden bejaht wurde.

Die KlÃ¤gerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, neben der
AusÃ¼bung des Praktikums fÃ¼r eine TeilzeitbeschÃ¤ftigung verfÃ¼gbar gewesen
zu sein. Zwar hat das Bundessozialgericht (SozR 4100 Â§ 103 Nr. 46) dies
grundsÃ¤tzlich fÃ¼r mÃ¶glich gehalten. Zum 01. April 1997 ist aber mit Â§ 103 Abs.
6 AFG eine Regelung in Kraft getreten, die dies fÃ¼r den vorliegenden Fall
ausschlieÃ�t. Nach der genannten Vorschrift steht ein Arbeitsloser, der nur bereit
ist, TeilzeitbeschÃ¤ftigungen auszuÃ¼ben, nur dann noch der Arbeitsvermittlung
zur VerfÃ¼gung, wenn er u.a. fÃ¼r eine Arbeitszeit zur VerfÃ¼gung steht, deren
Dauer der durchschnittlichen Arbeitszeit der TeilzeitbeschÃ¤ftigungen in den letzten
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12 Monaten vor Eintritt der Arbeitslosigkeit entspricht. Danach mÃ¼sste die
KlÃ¤gerin bereit gewesen sein, neben dem Vollzeitpraktikum von 40 Stunden noch
32 Stunden zu arbeiten. Denn ihre letzte BeschÃ¤ftigung vor der Arbeitslosigkeit
war auf 32 Stunden befristet. Es liegt auf der Hand, dass eine
TeilzeitbeschÃ¤ftigung in diesem Umfang â�� zuzÃ¼glich der Wegezeiten â��
neben dem Praktikum von 40 Stunden wÃ¶chentlich nicht zu leisten war.
AuÃ�erdem war die zuletzt bezogene Leistung nicht nach einer
TeilzeitbeschÃ¤ftigung bemessen worden (Â§ 103 Abs. 6 Nr. 2 SGB III).

Fehlt es daher aus den dargelegten GrÃ¼nden vom 01. April bis 31. August 1997 an
der objektiven VerfÃ¼gbarkeit, ist eine wesentliche Ã�nderung in den
VerhÃ¤ltnissen eingetreten, die bei Erlass des Bewilligungsbescheides vom 27. April
1997 vorgelegen haben.

Der Senat kann daher auch offenlassen, ob die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend der Zeit des
Praktikums fÃ¼r das Arbeitsamt erreichbar war, obwohl nicht sie, sondern ihr
Freund wÃ¤hrend der Ã¼blichen Zeit des Eingangs der Briefpost in ihrer Wohnung
anwesend war.

Die Beklagte hat die Bewilligung von Alhi zu Recht auch mit Wirkung vom Zeitpunkt
der Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse aufgehoben, da die KlÃ¤gerin grob fahrlÃ¤ssig
ihrer durch Rechtsvorschrift â�� Â§ 60 Abs. 1 Sozialgesetzbuch / Erstes Buch (SGB I)
â�� vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher fÃ¼r sie nachteiliger
Ã�nderungen der VerhÃ¤ltnisse nicht nachgekommen ist. Grobe FahrlÃ¤ssigkeit
liegt vor, wenn der BegÃ¼nstigte die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem
MaÃ�e verletzt hat (Â§ 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X). Dabei ist ein subjektiver
VerschuldensmaÃ�stab zugrunde zu legen (BSG SozR 3-4100 Â§ 105 Nr. 3 Seite 18).

Vorliegend war die KlÃ¤gerin verpflichtet, das bei der Antragstellung Ã¼berlassene
Merkblatt zur Kenntnis zu nehmen und ihr Verhalten entsprechend den erhaltenen
Belehrungen einzurichten. Auf Seite 49 ff. des Merkblattes wurde sie unter der
Ã�berschrift â��Mitwirkungspflichtenâ�� u.a. darauf hingewiesen, dass sie das
Arbeitsamt auch in â��ZweifelsfÃ¤llenâ�� und â��insbesondere in den nachstehend
aufgefÃ¼hrten FÃ¤llenâ�� zu benachrichtigen habe. Als die Mitteilungspflicht
auslÃ¶sender Tatbestand wird sodann die Ã�bernahme einer Arbeit â�� auch als
SelbstÃ¤ndiger oder mithelfender FamilienangehÃ¶riger -, das
ProbearbeitsverhÃ¤ltnis und die NebenbeschÃ¤ftigung, auch wenn diese nicht
steuer- oder sozialversicherungspflichtig ist, genannt. Nach diesen Hinweisen
hÃ¤tte es sich der KlÃ¤gerin, die in der Lage ist, auch schwierigere Texte nach dem
Sinngehalt und nicht nur nach ihrem Wortlaut zu verstehen, weil sie das Fachabitur
bereits besaÃ� und ein Studium aufnehmen wollte, als naheliegendste MÃ¶glichkeit
geradezu aufdrÃ¤ngen mÃ¼ssen, dass auch die Aufnahme eines Praktikums, fÃ¼r
das nach Angabe der GmbH sogar SozialversicherungsbeitrÃ¤ge entrichtet wurden,
zu melden war. Bei ihrem Bildungsstand muss es als grob fahrlÃ¤ssig, weil die
erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem MaÃ�e verletzend, bezeichnet
werden, wenn sie die Vergleichbarkeit des Praktikums mit den ausdrÃ¼cklich
genannten TatbestÃ¤nden verkannt hat. Dies gilt auch deshalb, weil die Beklagte
im Merkblatt in zweifelsfreier Weise deutlich gemacht hat, dass die AufzÃ¤hlung
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nicht abschlieÃ�end gemeint war. Dies belegt das fettgedruckte Wort insbesondere.
Die KlÃ¤gerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie gemeint
habe, das Praktikum sei nicht meldepflichtig, weil sie kein Entgelt erhalten habe.
Denn dem Merkblatt war zu entnehmen, dass jede Arbeit zu melden war, z. B. auch
die als mithelfender FamilienangehÃ¶riger, fÃ¼r die des Ã¶fteren auch gar kein
Entgelt gewÃ¤hrt wird. Dem Merkblatt ist an keiner Stelle eine â�� eventuell
missverstÃ¤ndliche â�� Passage zu entnehmen, die es nahelegen kÃ¶nnte,
unentgeltliche TÃ¤tigkeiten nicht melden zu mÃ¼ssen. Vor diesem Hintergrund
entfÃ¤llt der Vorwurf grob fahrlÃ¤ssig gehandelt zu haben nicht schon deshalb, weil
das Praktikum nicht ausdrÃ¼cklich im Merkblatt genannt ist. Entgegen der
Auffassung der KlÃ¤gerin entfÃ¤llt ein Vorwurf im Hinblick auf grobe FahrlÃ¤ssigkeit
nicht bereits dann, wenn im Merkblatt der entsprechende Lebenssachverhalt nicht
genau erfasst ist. Vielmehr kommt es darauf an, ob die Arbeitslose nach ihrem
Bildungsstand und ihren subjektiven MÃ¶glichkeiten den Sinngehalt der
Belehrungen treffend erfassen konnte. Danach durfte fÃ¼r die KlÃ¤gerin kein
Zweifel bestehen, dass das Praktikum als fÃ¼r die Bewilligung von Leistungen
wesentlicher Umstand zu melden war.

Der Berufung der Beklagten war daher stattzugeben und die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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